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Rechnung trug. Diese betrugen im Durchschnitt 200 bis
450 o/o der normalen Lohnhöhe.

Erst im Frühjahr des Jahres 1943 setzten Bemühungen
der indischen Regierung ein, auf die Preisgestaltung
des Textilmarktes Einfluß zu gewinnen. Die sprung-
hafte Steigerung der Stoffpreise, die schon im März des

Jahres 1943 zu einer Indexziffer Von 442 führte, rief er-
regte Auseinandersetzungen in deh gesetzgebenden Kör-
perschaften und der Presse Indiens hervor. Daher ent-
schloß sich die Regierung zur Einsetzung eines Textil-
kontrollrates, der sich aus Vertretern der Regierung, der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der Konsumenten-
schaft zusammensetzte. Dieser Körperschaft gelang es,
Standardtypen aufzustellen und deren Produktion durch-
zusetzen und ebenso auch Höchstpreise festzulegen, die
der jähen Aufwärtsentwicklung der Preise ein Ende
setzten. Trotz verschiedener Kritik, die da und dort ge-
äußert wurde, haben schließlich die Leistungen des
Textilkontrollrates allgemeine Anerkennung gefunden, die
besonders auch in der Industrie selbst außerordentlich
stark zum Ausdruck kam. Ein großer Teil der Tätigkeit
der neuen Körperschaft griff weitgehend in das innere
Gefüge der Industrie ein, da zahlreiche Vorschriften über
Rationalisierung des Produktionsprozesses, Umfang der
Produktion, Qualität der zu erzeugenden Stoffe usw. er-
lassen wurden. Die Idee einer auf freiwilligem Zusam-
menschluß beruhenden Zusammenarbeit aller Interessen-
ten, die gerade für Indien etwas vollständig Neues dar-
stellt, hat sich, dank der Arbeiten des Textilkontrollrates
weitgehend durchgesetzt. Der nächste Schritt in dieser
Entwicklung war die Einführung einer Exportkontrolle,
ein Gedanke, der bei der überwiegenden Mehrheit der
Spinnerei- und Webereibesitzer Indiens durchaus sympa-
thisdie Aufnahme gefunden hat.

War es nämlich vor dem Krieg die Hauptsorge der
indischen Textilindustrie, ihren Inlandsmarkt von Lan-
cashire unabhängig zu machen, so sind jetzt die Äugen
der indischen Textilindustriellen auf Japan gerichtet und
auf die Entwicklung eines großangelegten Exports nach
Asien, Afrika und Australien. Tatsächlich hat sich der
indische Export im Krieg, insbesondere seit Eintritt Ja-
pans in den Krieg, ungeheuer gesteigert und mehr
als das Dreifache seiner Vorkriegshöhe erreicht. Das ist
umso bemerkenswerter, als durch die kriegerischen Ereig-
nisse Absatzgebiete wie Burma und die Malaiischen In-
sein, die bereits früher von der indischen Textilindu-
strie beliefert wurden, dieser verloren gegangen sind.

Dabei gibt sich die indische Textilindustrie über ihre
Zukunftsaussichten keinerlei Täuschungen hin und ist

sich der Tatsache vollkommen bewußt, daß der Wettbe-
werb sehr scharf sein wird. Nur bei ganz gewaltigen
Anstrengungen und bei einem genauen Studium der Be-
dürfnisse der Auslandsmärkte hat die indische Textil-
industrie Hoffnung, auch unter normalen Verhältnissen
jene Absatzgebiete dauernd zu behalten, die sie in der
anormalen Situation des Krieges gewonnen hat.

In diesem Zusammenhang ist an die Entsendung stän-
diger indischer Handelsmissionen an die wichtigsten aus-
ländischen Märkte gedacht. Vor allem aber wird die
indische Industrie in Zukunft dem wissenschaftlich-tech-
nischen Forschungswesen und allen Bestrebungen zur Ra-
Pönalisierung, Standardisierung, Markt- und Konjunktur-
Beobachtung viel mehr Aufmerksamkeit widmen müssen,
als bisher. Das setzt eine feste und geschlossene Organi-
sation voraus, an der es bisher zufolge der Zerstreuung
der Textilindustrie über unendlich weit voneinander ent-
fernte Gebiete dann wohl auch infolge gewisser Eifer-
süchteleien gefehlt hat. Ein Hauptproblem wird die
gründliche Ueberholung des gesamten Maschinenparks
bilden, der durch die riesige Ueberbeanspruchung wäh-
rend des Krieges stark gelitten hat. Auch politische
Fragen werden das Schicksal der indischen Textilindu-
strie stark beeinflussen, vor allem der Umstand, ob es
zur Einsetzung einer indischen Nationalregierung kommt.
Jedenfalls wird es eine der Hauptaufgaben der indischen
Wirtschaftspolitik sein müssen, sich auch mit der Frage
der Handweberei eingehend zu beschäftigen. Die Lage
der Handweber hat sich während des Krieges in Indien
sehr kritisch gestaltet. Sie waren gezwungen, sehr hohe
Garnpreise zu bezahlen. Trotzdem beträgt der Anteil
der Handweberei an der Gesamtproduktion der indischen
Textilindustrie, die für 1944 auf nicht weniger als rund 7

Milliarden Yard geschätzt wird, etwa 25o/o. Ein weiteres
Hauptproblem wird das Verhältnis zur Arbeiterschaft
bilden. Denn es ist mehr als fraglich, ob die Textilindu-
strie in der Lage sein wird, die im Krieg erreichte Lohn-
höhe dauernd beizubehalten. Schließlich wird auch die
Frage der Textileinfuhr eine erhebliche Rolle spielen.
Äußerhalb des Kreises der Textilindustriellen selbst
wird eine bedeutend höhere Einfuhrquote verlangt als
vor dem Kriege. Der Durchschnittsverbrauch an Stoff
betrug in Indien je Kopf vor dem Krieg 16 Yard jährlich,
ist aber während des Krieges auf 12 Yard gesunken. Er
muß erheblich gesteigert werden, wenn den Bedürf-
nissen der Bevölkerung auch nur annähernd entsprochen
werden soll. Dazu aber wird die einheimische Textilindu-
strie Indiens wohl kaum in der Lage sein, selbst wenn
es zur Begründung zahlreicher neuer Spinnereien und
Webereien kommt. Dr. H. R.

Die Lage in der badischen Textilindustrie
(Korresp. aus Süddeutschland) Die Arbeitslage in der

benachbarten badischen Textilindustrie hat sich seit Be-
endigung der Feindseligkeiten sehr uneinheitlich ent-
wickelt. Der Grund hierfür liegt darin, daß die Be-
triebe, je nach ihrer Eindeckung mit Rohstoffen und
vor allem der Zusammensetzung ihrer Arbeitskräfte,
ganz verschiedene Voraussetzungen für die Weiterarbeit
boten. Allgemein ist es aber so, daß die mit Kriegsende
noch vorhanden gewesenen Vorräte aufgebraucht sind und
daß sich die meisten Betriebe heute in Ermangelung
der Möglichkeit des Kaufes von Rohstoffen nach Lohn-
arbeiten umsehen müssen.

Der Baumwollindustrie wurden für solche Lohnaufträge
Ende 1945 ganz erhebliche Mengen Baumwolle von Frank-
reich zur Verfügung gestellt, wofür dann die Gespinste
und in kleinen Mengen auch die Gewebe wieder ausge-
führt werden mußten. Ein kleiner Teil der Produktion
konnte als sogen. Naturallohn behalten und unter die
Arbeiter verteilt werden in Form von Geweben. Daß
das natürlich für die Arbeitslust einen großen Anreiz
bot, dürfte bei dem großen Mangel an Textilgütern ver-

ständlich sein. Ob nach Beendigung dieser ersten Auf-
träge weitere folgen werden, ist noch unsicher.

Aber auch von der Schweiz wurden größere Lohnauf-
träge auf Spinnen und Weben von Zellwolle vergeben.
Die französischen Besatzungsbehörden haben an solchen
Lohngeschäften ein erhöhtes Interesse, da die veraus-
tagten Löhne von dem Schweizer Auftraggeber auf das
Konto der Officomex (Office de commerce extérieur) bei
der Schweizerischen Nationalbank in Schweizerfranken
einbezahlt werden, während den deutschen Fabrikanten
die Löhne von der Officomex in Baden-Baden in Reichs-
mark vergütet werden. Aber nicht nur der tatsächlich
verausgabte Lohn, umgerechnet zu einem Kurs von 1.—
RM 1,73 Sfr., sondern der in der Schweiz für die-
selbe Arbeit aufzuwendende Lohn, der meist wesentlich
über dem deutschen liegt, muß in Schweizerfranken ver-
gütet werden, so daß das Interesse der "französischen
Besatzungsbehörden an solchen Lohn- wie auch reinen
Exportgeschäften verständlich ist.

Die von den deutschen Baumwollspinnern und Webern
erhoffte Möglichkeit der Einfuhr amerikanischer Baum-
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wolle ist für das französische Besafzungsgebiet noch aus-
geblieben, im Gegensatz zur amerikanischen und engli-
sehen Zone.

Die Seidenweber sind in ähnlicher Lage, obwohl sie die
Rohstoffversorgung im eigenen Lande haben. Nur
arbeiten die beiden Kunstseidefabriken der französischen
Zone (Rhodiaseta und Lonzona) bis zu 90"/o für Frank-
reich, und die Lieferungen aus den Viskosewerken der
englischen und amerikanischen Zone blieben bisher in-
folge der Langsamkeit des Interzonenverkehrs in sehr
bescheidenen Grenzen.

Wenn schon die Rohstoffbeschaffung Schwierigkeiten
macht, so stößt die Beschaffung der Hilfsmaterialien
auf fast unüberwindliche Widerstände. Nach Ueber-
Windung eines enormen Papierkrieges, im Verlaufe
dessen meist einige „Sektionen" besiegt werden müssen,
fehlt dann nach Erhalt der Einkaufsbewilligung oder
des Freigabescheines die Liefermöglichkeit, die bei Be-

ginn der Beantragung noch bestanden hatte. Vor allem
sind auf diesem Gebiete die Zonengrenzen sehr hem-
mend, da die französischen Besatzungsbehörden im Ge-

gensatz zu den amerikanischen im Kompensationsver-
kehr nur Importe, aber kaum Exporte gestatten wollen,
wozu sich selbstverständlicherweise die andern westlichen
Besatzungsmächte nicht hergeben wollen. Ein Verkehr
mit der russischen Besatzungszone zur Lieferung von
Hilfsmaterialien besteht praktisch nicht, sofern nicht
Lieferung in 500 g-Päckchen (z. B. Spinnläufer, Picker
usw.) möglich sind und der Käufer außerdem ein ge-
nügend hohes Guthaben in der russischen Zone zur Ver-
fügung hat.

In der französischen Besatzungszone haben die Requi-
sitionen von Maschinen hauptsächlich aus Textilbetrieben
wertvolles Material erfaßt. Es gibt Spinnwebereien, bei
denen die ganze Weberei, da sie modern eingerichtet
war, oder aus der Spinnerei der ganze Kardenpark, da
diese erst während des Krieges angeschafft worden
waren, weggeführt wurden. Allerdings besteht die Be-
Stimmung, daß aus einem Betrieb nur 19 o/o des Ge-
samtparkes weggeführt werden dürfen. Da dies jedoch
nicht eingehalten wurde, sollen nun die Betriebe, denen
mehr Maschinen weggeführt wurden, durch Zurverfügung-
Stellung von Maschinen aus andern Betrieben entschädigt
werden. Aber ein normales Arbeiten wird doch kaum
mehr möglich sein, da die für den reibungslosen Arbeits-
fluß bestimmten Maschinen durch willkürliche Modelle
in kurzer Zeit ersetzt werden mußten, die meist in ihren
auswechselbaren Teilen (Flyerspulen, Webschützen oder
Zettelwalzen) nicht den früheren entsprachen.

Ein sehr ernsthaftes Problem ist das der Arbeiter-
frage. Es ist ein betrübliches Zeichen der heutigen
Nachkriegszeit in Deutschland, daß zur Verarbeitung der
meist nur unbedeutenden Rohstoffvorräte nicht einmal
mehr die Arbeitskräfte gefunden werden können. Das

heißt nicht, daß sie nicht vorhanden wären. Die Arbeits-
lust ist auf ein solches Mindestmaß gesunken, daß auch
Maßnahmen wie die neuerliche Einführung der Melde-
karte, auf Grund derer nur Lebensmittelkarten ausge-
geben werden, hierin keinen grundlegenden Wandel
schaffen können, da die Arbeit beim Bauer oder die Be-
schäftigung als „Hamsterer" ernährungsmäßig wesentlich
günstigere Erfolge zeitigt. Unterstützt wird diese Ten-
denz noch durch die Unsicherheit über die schon oft vor-
ausgesagte Geldentwertung, vor der jeder verständlicher-
weise die während des Krieges ersparten Summen ver-
brauchen möchte, ohne durch Arbeit noch mehr dazu-
zulegen. Beunruhigung in diese Situation brachte vor
kurzem die Meldung über den Abschluß eines fran-
zösisch-schweizerischen Abkommens über die Einreise
deutscher weiblicher Arbeitskräfte in die Schweiz, wo
doch in der badischen Nachbarschaft in fast allen Be-
trieben und Berufen ein Ärbeitermangel herrscht. Frag-
los werden dem Rufe der Schweiz unzählige jünge Mäd-
chen Folge leisten.

Bekanntlich sind in der süddeutschen Textilindustrie
namhafte Schweizerkapitalien investiert. Wenn schon

gegen Ende des Krieges infolge der angespannten De-
visenlage Deutschlands für Transferierungen der Regie-
Spesen oder gar des Gewinnes kaum Devisen zur Ver-
fügung gestellt werden konnten, so ist das heute noch
nicht viel besser geworden. Auch die Frage der Kriegs-
Schadenregelung ist noch vollkommen offen, wenn sie
auch gerade zurzeit durch die Erhebungen der Schweize-
rischen Verrechnungsstelle über die Vermögenswerte in
Deutschland Anlaß zu erneuter Debatte gab. Bekanntlich
sind von den in Schweizerbesitz befindlichen Textilbe-
trieben in der französisch besetzten Zone nur einige
wenige durch Kriegseinwirkung beschädigt worden, wie
z. B. die Äusrüstbetriebe an der Grenzecke in Weil/Rhein.
Eine Ausnahme macht hierin allerdings ein Textilbetrieb
Mittelbadens, der durch Bombenangriffe beinahe voll-
ständig zerstört wurde. Aber unter neuer Schweizer-
leitung geht auch hier der Wiederaufbau, wenn auch

unter schwersten Schwierigkeiten, vorwärts und es ist
bezeichnend, daß in diesem Werk, dessen Maschinen zu
70 o/o zerstört waren, bereits mehr als die Hälfte der
reparierten Maschinen ohne Arbeitskräfte stehen, obwohl
sie nur gegen 10 o/o der früheren ausmachen, da sie —
wie oben angedeutet — der Arbeit einfach fern bleiben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Aus-
blicke auch der badischen Textilindustrie wie diejenigen
aller anderen deutschen Industrien vollkommen unklar
sind. Wenn die badischen Industriellen ihre Blicke heute
mehr denn je über die Grenze in die Schweiz und auch
in das nahe Elsaß richten, so versteht man das, weil
dort ihre Fachkollegen in einem für sie unvorstell-
baren Maße an einer Hochkonjunktur teilnehmen, die für
sie für Jahre hinaus als unmöglich erscheint.

Die Besteuerung von Verpackungsmaterialien in der Textilindustrie durch die
Warenumsatzsteuer

F. H. Bis zur Veröffentlichung des Merkblattes Nr. 14
der Eidg. Warenumsatzsfeuer-Verwaltung galt in der Tex-
tilindustrie der Grundsatz, daß Packmaterial, welches
mit den Waren verkauft wird, als zum Wiederverkauf
bestimmt betrachtet wurde, und zwar unabhängig davon,
ob dafür besonders Rechnung gestellt wurde. Demgemäß
waren die Packmaterialien wie Karton, Schnüre, Eti-
ketten, Chemisen, Umschlagpapier, Seidenpapier usw.
von der Warenumsatzsfeuer befreit, wenn es sich um
Engros-Lieferungen von Grossisten an Grossisten han-
delte. Dagegen waren Packmaterialien im Falle von
Lieferungen von Grossisten an Nichtgrossisten steuerbar.

Für unsere weiteren Betrachtungen wollen wir den
letztern Fall, wie auch die Frage der Packmaterialien im
Leihverkehr und der für zum Verkauf bestimmten, später
aber retournierten Packmaterialien weglassen und uns

nur mit dem in der Textilindustrie am häufigsten vor-
kommenden Fall des Bezuges von Packmaterialien von
Grossisten befassen.

Wie bereits angetönt, war die Besteuerung der Pack-
materialien für die Textilindustrie bis anhin annehmbar
geregelt, so daß für den Großhändler oder Fabrikanten
kein besonderer Grund zur Klage vorlag. Nun hat das
auf 1. Juli 1946 in Kraft gesetzte Merkblatt Nr. 14 eine
Neuordnung der fiskalischen Behandlung von Ver-
packungsmaterialien gebracht, welche die bisherigen Ver-
hältnisse nicht verbessert, sondern nur verschlechtert.
Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß
es die Eidgenössische Steuerverwaltung nicht für not-
wendig erachtete, vor dem Erlaß des Merkblattes Nr. 14

mit den interessierten Wirtschaftskreisen in Verbindung
zu treten, so daß es an und für sich nicht erstaunlich ist,
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